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Arzneimittel 

G-BA berücksichtigt künftige Behandlungs-
möglichkeiten für Erwachsene mit ADHS 
Berlin, 23. Juni 2011 – Mit einem entsprechenden Beschluss zur Änderung 
seiner Arzneimittel-Richtlinie hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-
BA) am Donnerstag geregelt, dass eine medikamentöse Behandlung von 
ADHS (Hyperaktivitätsstörungen) im Erwachsenenalter mit dafür zu-
gelassenen methylphenidat-haltigen Arzneimitteln („Stimulantien“) nicht 
ausgeschlossen wird. 

Die gültige eng gefasste Regelung zur ausnahmsweise möglichen Ver-
ordnungsfähigkeit von Stimulantien bezieht sich ausschließlich auf Kinder 
und Jugendliche, da es bisher keine arzneimittelrechtliche Zulassung für 
methylphenidat-haltige Arzneimittel für die Behandlung der Erkrankung 
ADHS bei Erwachsenen gab. In Kenntnis der erweiterten Zulassung von 
methylphenidat-haltigen Arzneimitteln hat der G-BA beschlossen, dass der 
grundsätzliche Verordnungsausschluss für diese Medikamente, wie er in 
der Anlage III der Arzneimittel-Richtlinie formuliert ist, zunächst nicht für die 
Behandlung Erwachsener gilt. In einem nächsten Schritt wird jedoch ge-
prüft, ob und wenn ja welche Einschränkungen und Regelungen zum 
Schutze der Patienten noch erfolgen müssen. 

Der Beschluss wird dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) zur 
Prüfung vorgelegt und tritt nach erfolgter Nichtbeanstandung und Bekannt-
machung im Bundesanzeiger in Kraft. Der Beschlusstext sowie eine Er-
läuterung werden in Kürze auf folgender Seite im Internet veröffentlicht: 
 
http://www.g-ba.de/informationen/beschluesse/zum-aufgabenbereich/7/ 
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der ge-
meinsamen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er 
bestimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der 
medizinischen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit 
des G-BA ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entsprechend der Patienten-
beteiligungsverordnung nehmen Patientenvertreter und Patientenvertreterinnen an den Be-
ratungen des G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das 
Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche 
Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen 
Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV 
bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der 
medizinischen Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, 
die medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog 
der Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitäts-
managements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. 
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